
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/6/15 3Ob86/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

EO §371a

Rechtssatz

Die vom betreibenden Gläubiger für den dem Verp4ichteten durch die Exekutionshandlungen drohenden Schaden zu

leistende Sicherheit ist vom Gericht gemäß § 371 a EO nach freiem Ermessen zu bestimmen, wobei im Instanzenzug

überprüft werden kann, ob das Gericht von diesem Ermessen iS des Gesetzes Gebrauch gemacht hat. Die gegenteilige

Meinung Holzhammers. Österr. Zwangsvollstreckungsrecht 2. Au4, 286, daß die Ermessensentscheidung "nicht

überprüfbar" sei, erscheint daher nicht richtig.
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